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(1) Der Dienstgeber hat bei der Beschaftigung von Dienstnehmerinnen Uber die nach dem Karntner
Bedienstetenschutzgesetz 2005, LGBl Nr 7, vorgesehenen Pflichten hinaus fur Arbeitspldatze, an denen Frauen
beschaftigt werden, die Gefahren fur die Sicherheit und Gesundheit von werdenden und stillenden Muttern und ihre
Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder das Stillen zu ermitteln und zu beurteilen.

(2) Bei dieser Ermittlung und Beurteilung sind insbesondere Art, Ausmaf und Dauer der Einwirkung auf und Belastung
far werdende bzw. stillende Mutter durch

1. StoRe, Erschitterungen oder Bewegungen;

2. Bewegen schwerer Lasten von Hand, gefahrentrachtig insbesondere fir den Ricken- und Lendenwirbelbereich;
3. Larm;

4. ionisierende und nichtionisierende Strahlungen;

5. extreme Kalte und Hitze;

6. Bewegungen und Korperhaltungen, geistige und korperliche Ermidung und sonstige mit der Tatigkeit der
Dienstnehmerin verbundene kérperliche Belastung;

7. biologische Arbeitsstoffe im Sinne des§ 40 Abs. 5 Z 2 bis 4 des Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes (ASchG), BGBI.
Nr. 450/1994, soweit bekannt ist, dass diese Stoffe oder die im Falle einer durch sie hervorgerufenen Schadigung
anzuwendenden therapeutischen MalRinahmen die Gesundheit der werdenden Mutter oder des werdenden
Kindes gefahrden;

8. gesundheitsgefahrdende Arbeitsstoffe;

9. (entfallt)

10. Arbeiten in Druckluft (Luft mit einem Uberdruck von mehr als 0,1 bar), insbesondere in Druckkammern und beim
Tauchen.

(3) Die Ermittlung und Beurteilung der Gefahren ist den sich 4ndernden Gegebenheiten anzupassen. Eine Uberpriifung
und erforderlichenfalls eine Anpassung hat insbesondere zu erfolgen:

1. bei EinfUhrung neuer Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe oder Arbeitsverfahren,
2. bei neuen Erkenntnissen Uber den Stand der Technik und auf dem Gebiet der Arbeitsgestaltung oder

3. auf begrindetes Verlangen der Bedienstetenschutzkommission oder einer Sicherheitsvertrauensperson.

(4) Bei der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren und der Festlegung der MalBnahmen sind erforderlichenfalls
geeignete Sachverstandige heranzuziehen. Mit der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren kdénnen auch
Sicherheitsfachkrafte und Arbeitsmediziner beauftragt werden.

(5) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Ergebnisse der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren sowie die zu
ergreifenden MalRnahmen nach 8 4 schriftlich festzuhalten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente) und alle
Dienstnehmerinnen oder die Personalvertretung und die Sicherheitsvertrauenspersonen uber die Ergebnisse und
MaBnahmen zu unterrichten.

In Kraft seit 17.10.2015 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/k-mekg_2002/paragraf/40
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1994_450_0/1994_450_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/k-mekg_2002/paragraf/4

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 3 K-MEKG 2002 Ermittlung, Beurteilung und Verhütung von Gefahren,
	K-MEKG 2002 - Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetz - K-MEKG 2002


